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Allgemeine Verkaufsgeschäftsbedingungen (AGB) 

 

 

1.     Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Für die Rechtsbeziehungen zwischen Gawronski 
(nachfolgend „Lieferer“ oder „wir“ genannt) und Besteller im 
Zusammenhang mit der Lieferung und/oder Leistungen des 
Lieferers (im Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich die 
vorliegenden Bestimmungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferer ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der 
Lieferung sind die beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen 
Erklärungen maßgebend. 

1.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer 
seine Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger 
Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und 
sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Der Besteller ist nicht 
berechtigt, sich Kopien bzw. Doppel der Unterlagen des Lieferers 
zurückzubehalten. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten 
zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise 
Lieferungen übertragen hat. 

1.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller 
zumutbar sind. 

2.     Vertragsschluss 

2.1 Vertragsangebote des Lieferers sind freibleibend. 

2.2 Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung 
ist ausschließlich die Auftragsbestätigung des Lieferers 
maßgebend. 

2.3 Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung 
zugrundeliegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als 
Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden. 

3. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 

3.1 Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich 
Verpackung zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

3.2 Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage 
übernommen und ist nicht etwas Anderes vereinbart, so trägt der 
Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen 
Nebenkosten wie Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen. 

3.3 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

3.4       Dem Besteller stehen Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der 
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestellers, insbesondere 
gemäß Ziff. 7 dieser AGB, unberührt. 

4.  Eigentumsvorbehalt 

4.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 
wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

4.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 
Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder 
soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen. 

4.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 
bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die 
Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die 
Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. 
Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist. 

4.4 Der Besteller ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren 
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so 
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen 
gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon 
jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten 
Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen 
Forderungen. 

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns 
ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, 
so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des 
Bestellers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

d. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des 
Bestellers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

5. Fristen für Lieferungen; Verzug 

5.1 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den 
Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig 
erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, 
wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

5.2 Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf 

a) höhere Gewalt (z.B. Krieg, Terrorakte, Streik, etc.), 

b) Virus- und sonstiger Angriffe Dritter auf das IT-System des 
Lieferers, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutzmaßnahmen 
üblichen Sorgfalt erfolgten, 

c) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung des 
Lieferers, ohne dass dies von uns zu vertreten ist, verlängern sich 
die Fristen angemessen. 
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5.3 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des 
Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden 
weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des 
Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 
Im Falle des Nachweises höherer bzw. niedrigerer Lagerkosten 
können die höheren Lagerkosten bzw. allenfalls die niedrigeren 
Lagerkosten geltend gemacht werden. 

6. Gefahrenübergang 

6.1 Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt 
auf den Besteller über: 

a. Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie 
zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers für die Lieferung 
vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken 
versichert 

b. Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tag der 
Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, 
nach Abnahme. 

6.2 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die 
Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im 
eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu 
vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus 
sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr 
auf den Besteller über. 

7. Montage und Inbetriebnahme 

Für die Montage und IBN gelten, soweit nichts Anderes schriftlich 
vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 

7.1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und 
rechtzeitig zu stellen: 

a. Alle erd-, bau- und sonstigen branchenfremden 
Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten 
Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge; 

b. Die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen 
Bedarfsgegenstände und -Stoffe, wie Gerüste, 
Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und 
Schmiermittel; 

c. Energie und Wasser an der Verwendungsstelle 
einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 
Beleuchtung; 

d. Bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der 
Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge 
usw. genügend große, geeignete, trockene und 
verschließbare Räume und für das Montagepersonal 
angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume 
einschließlich den Umständen angemessener sanitärer 
Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des 
Besitzes des Lieferers und des Montagepersonals auf 
der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum 
Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde; 

e. Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die in Folge 
besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich 
sind. 

7.2 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen 
Angaben oder die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, 
Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

7.3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für 
die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und 
Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden 
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaus soweit fortgeschritten 
sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß 
begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 
Anfahrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen 
geebnet und geräumt sein. 

7.4. Verzögert sich die Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme 
durch nicht vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der 
Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des 
Montagepersonals zu tragen. 

7.5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der 
Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung der 
Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu 
bescheinigen. 

7.6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der 
Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von 2 Wochen 
vorzunehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller 
die 2-Wochen-Frist verstreichen lässt und er die Abnahme nicht 
innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert hat oder wenn die Lieferung - ggfs. nach Abschluss 
einer vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen worden ist. 

8.   Mängelansprüche des Bestellers 

8.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an 
einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat 
(Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus 
Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte 
Ware durch den Besteller oder einen anderen Unternehmer, zB 
durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

8.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages 
sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer 
Internet-Homepage) öffentlich bekannt gemacht wurden. 

8.3 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen) 
übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

8.4 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der 
Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, 
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In 
jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von sieben 
Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht 
erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Besteller die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist 
unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen 
Vorschriften ausgeschlossen. 

8.5 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

8.6 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 

8.7 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet waren. 

8.8 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. 
erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom 
Besteller die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 
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Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Besteller nicht erkennbar. 

8.9 In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz 
der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von 
einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht 
besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende 
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

8.10 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

8.11 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von Ziff. 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

9.  Sonstige Haftung 

9.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts Anderes ergibt, haften wir bei einer 
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen 
Vorschriften (zB für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 

9.3 Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 
zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Bestellers 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

9.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gemäß §§ 650, 648 
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

10.   Verjährung 

10.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 
allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

10.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der 
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 
Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 
3, §§ 444, 445 b BGB). 

10.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 

einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des 
Bestellers gem. Ziff. 9 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

11.  Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; 

Rechtsmängel 

11.1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die 
Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 
Verletzung von Schutzrechten durch den Lieferer erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem 
Besteller innerhalb der in Ziff. 10.1 bestimmten Frist wie folgt: 

a. Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten 
für die betreffenden Lieferungen entweder ein 
Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist 
dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen 
möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- oder Minderungsrechte zu; 

b. Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von 
Schadensersatz richtet sich nach Ziff. 9; 

c. Die vorstehend genannten Verpflichtungen des 
Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den 
Lieferer über die von Dritten geltend gemachten 
Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der 
Lieferung aus Schadensminderung oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten 
darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung 
kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung 
verbunden ist. 

11.2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 

11.3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit 
die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des 
Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare 
Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom 
Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer 
gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

11.4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Ziff. 
11.1. geregelten Ansprüche des Bestellers entsprechend. 

11.5 Bei Vorliegen entsprechender Rechtsmängel gelten die 
Bestimmungen der Ziff. 8 entsprechend. 

11.6. Weitergehende oder andere als die in dieser Ziff. 9 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und 
dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind 
ausgeschlossen. 

12.  Schlussbestimmungen 

12.1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, 
bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich 
ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers, Neuhausen a.d. 
Fildern. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des 
Bestellers zu klagen. 

12.2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt 
deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 

12.3. Sollten einzelne oder mehrere Klauseln der vorliegenden 
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen. Vielmehr tritt in 
diesem Falle anstelle der unwirksam gewordenen oder 
unwirksamen Regelung die gesetzliche Regelung. Gleiches gilt bei 
Vorliegen einer Lücke. 


